
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Bruttopreise enthalten die Umsatzsteuer in Höhe von 19 % und sind kaufmännisch gerundet. Bei einer 
Anpassung der Umsatzsteuer ändern sich die Bruttopreise entsprechend. Bei einer Anpassung der 
Umlagen ändern sich die Bruttopreise entsprechend. Bei einer Anpassung der Bepreisung für CO2-
Emissionen nach BEHG ändern sich die Bruttopreise entsprechend. 
 
Neben unseren Beratungsangeboten weisen wir Sie gemäß § 4 Abs. 2 EDL-G auf die Internetseite 
www.bfee-online.de hin. Dort finden Sie eine von der Bundesstelle für Energieeffizienz (BfEE) öffentlich 
geführte Anbieterliste mit Anbietern von wirksamen Maßnahmen zur Energieeffizienzverbesserung und 
Energieeinsparung sowie ihren Angeboten. Weitere Informationen und Kontaktadressen erhalten Sie auch 
auf der Internetseite der Agentur für Klimaschutz im Landkreis Tübingen www.agentur-fuer-klimaschutz.de 
 
 
 
 
 
Stand: März 2024 

1. Grundpreis (GP) 

Vereinbarte  
Anschlussleistung 

TüWärme Basis  
Euro pro kW und Jahr 

 netto brutto 

von 1 bis 20 kW 41,90 49,86 

jedes weitere kW 
von 21 bis 50 kW 

39,91 47,49 

jedes weitere kW 
von 51 bis 100 kW 

38,91 46,30 

jedes weitere kW 
über 100 kW 

37,90 45,10 

2. Messpreis (MP) 

Vereinbarte  
Anschlussleistung 

Messpreis 
Euro /Jahr 

 netto brutto 

0 – 100 kW 197,53 235,06 

101 – 250 kW 377,11 448,76 

251 – 1.000 kW 500,82 595,98 

über 1.000 kW 738,23 878,49 

3. Arbeitspreis (AP) 

Arbeitspreis* 
Cent / kWh 

netto brutto 

15,39 18,31 

4. Emissionspreise (EP) 

Emissionshandels-
system 

Emissionspreis 
Cent / kWh 

 netto brutto 

EU-EHS 1) 0,95 1,13 

nEHS 2) 0,45 0,54 

Preisblatt 2024  
TüWärme Grundversorgung  
gültig ab 01.04.2024 

*Im oben genannten Arbeitspreis ist die 
Gasspeicherumlage von 0,186 ct/kWh (netto) und die 
Bilanzierungsumlage von 0,000 ct/kWh (netto) unter 
Berücksichtigung von Umwandlungs- und 
Transportverlusten enthalten. Daraus ergibt sich ein 
Wärme-Arbeitspreisanteil von 0,32 ct/kWh brutto. 
 

 
1) Kosten aus dem europäischen Emissionshandelssystem 

(EU-EHS) nach dem Treibhausgas-
Emissionshandelsgesetz (TEHG) für den Erwerb von 
CO2-Emissionsberechtigungen. 

2) Kosten aus dem nationalen Emissionshandelssystem 
(nEHS) nach dem Brennstoffemissionshandelsgesetz 
(BEHG) für den Erwerb von CO2-Emissionszertifikaten. 

 


